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Frage Nummer 52 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Martin 
Stümpfig 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

Ich frage die Staatsregierung, nachdem in der Allgemeinverfü-
gung Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pande-
mie gemäß Nr. 5 b) medizinisch dringend erforderliche Behand-
lungen von Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Ergothe-
rapeutinnen und -therapeuten, Logopädinnen und Logopäden 
und Podologinnen und Podologen ausdrücklich gestattet sind, 
an welche Stelle sich die Praxen wenden können, um die not-
wendige Schutzkleidung für ihre Arbeit zu erhalten, ob neben 
der Soforthilfe weitere Hilfen für diese wichtigen Bereiche ge-
geben bzw. vorgesehen sind und wie im Falle von Ansteckung 
der Patienten mit dem Coronavirus eine eventuelle Haftung der 
Therapeutinnen und Therapeuten geregelt ist? 

 

Antwort des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 

Die vom Freistaat Bayern im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beschaff-
ten Materialien (Persönliche Schutzausrüstung wie FFP2/FFP3- und OP-Masken, 
Schutzanzüge und Desinfektionsmittel) werden seit 20.03.2020 und in der Folge 
laufend durch die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk bis auf Ebene der Ortsver-
bände in Bayern und damit auf die Kreisverwaltungsbehörden verteilt. Die Vertei-
lung innerhalb der Kreisverwaltungsbehörden ist vor Ort durch die zuständige Füh-
rungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) festzulegen und zu organisieren. Die or-
ganisatorische Zuständigkeit der unteren Katastrophenschutzbehörde betrifft die 
Festlegung der Menge je Bedarf wie auch die Verteilung des Materials durch Aus-
lieferung an oder Abholung durch die Bedarfsträger an einer zentralen Stelle. 

Die Kreisverwaltungsbehörden verteilen die Materialien in eigener Zuständigkeit an 
die Bedarfsträger, auch an Heilmittelerbringer. Den Prinzipien des Schutzes vul-
nerabler Gruppen und der medizinischen Notwendigkeit folgend, werden die Pro-
dukte jedoch vorrangig unter anderem an Krankenhäuser, ambulant tätige Ärztin-
nen und Ärzte, den öffentlichen Gesundheitsdienst, Patientenfahrdienste sowie am-
bulante und stationäre Pflegeeinrichtungen und Altenheime abgegeben. Betroffene 
Heilmittelerbringer sollten ihren Bedarf an die jeweilige Katastrophenschutzbehörde 
vor Ort melden. 
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Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat die wichtigsten Schutzmaß-
nahmen, unter anderem die erlassene vorläufige Ausgangsbeschränkung, in der 
Neufassung der Bayerischen Verordnung über Infektionsschutzmaßnahmen an-
lässlich der Corona-Pandemie (BayIfSMV) zusammengefasst. Diese ist am 
01.04.2020 in Kraft getretenen. Aus der BayIfSMV ergibt sich, dass Behandlungen 
in den Praxen von Angehörigen therapeutischer Berufe grundsätzlich untersagt 
sind. Diese Praxen sind daher grundsätzlich zu schließen. Behandlungen dürfen 
ausnahmsweise nur durchgeführt werden, soweit dies medizinisch dringend erfor-
derlich ist. Medizinisch dringend erforderlich sind insbesondere diagnostische oder 
therapeutische Maßnahmen, die der Abwendung von lebensbedrohlichen Gefahren 
für die körperliche oder seelische Unversehrtheit oder von Krankheitsfolgen, der 
Linderung von Schmerzzuständen oder der Aufrechterhaltung elementarer Lebens-
funktionen dienen und keinen Aufschub erlauben. Die Entscheidung über die Frage 
der medizinischen Notwendigkeit und die Haftungsverantwortung trägt hier im Ein-
zelfall grundsätzlich der behandelnde Arzt, was den Therapeuten jedoch nicht von 
seiner Haftung für Fehler bei der Ausführung der angeordneten Behandlung befreit. 

Grundsätzlich dürfen bei der Behandlung keine Gefahren eingegangen werden, die 
nicht vollständig beherrschbar sind (vgl. BGH NJW 1991, 1540). Für die Behand-
lung müssen die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen unternommen werden. Auf 
den Infektionsschutz bezogen bedeutet dies die Einhaltung der Hygienevorschriften 
und Umsetzung wirksamer Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Besucher. Zu 
den Hygienemaßnahmen für COVID-19 hat das Robert Koch-Institut Empfehlungen 
veröffentlicht, die fortlaufend aktualisiert werden. 

 


